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CHF/EURO - was 

gilt es zu tun? 
 
Die finanzielle Absicherung 
von Zahlungsströmen in 
ausländischer Währung 
verlangt ein gewisses Mass 
an Fachwissen und Res-
sourcen.  

Im Segment der KMU’s 
haben in erster Linie die 
Unternehmungen im «M»-
Segment finanzielle Hed-
ging-Instrumente einge-
setzt. Auf Grund der 
jüngsten Entwicklungen 
empfehlen wir auch den 
Unternehmungen im «K»-
Segment, sich mit den Un-
sicherheiten, den mögli-
chen Folgen und den In-
strumenten zur Absiche-
rung auseinanderzusetzen. 
Dies ist im Sinne einer 
nachhaltigen Unterneh-
mensführung zwingend.  

In einer nächsten Ausgabe 
unseres Newsletters wer-
den wir uns mit diesem 
Thema vertieft auseinan-
dersetzen. Für Fragen ste-
hen wir Ihnen selbstver-
ständlich bereits heute zur 
Verfügung. 
 
 

 
 

Finalisierung bei 

der MwSt  
 
Seit dem 1. Januar 2010 
müssen Steuerpflichtige 
eine sog. "Finalisierung" 
durchführen. Das bedeu-
tet, dass zusätzlich zur be-
reits bekannten Umsatz-
abstimmung eine Vorsteu-
erabstimmung erstellt 
werden muss.  

Aus dieser Vorsteuerab-
stimmung muss ersichtlich 
sein, dass die abgerechne-
ten Vorsteuern mit den 
Vorsteuerkonti oder sons-
tigen Aufzeichnungen 
übereinstimmen.  

Ergeben sich Differenzen 
aus der Umsatz- und der 
Vorsteuerabstimmung 
müssen diese mit einem 
separaten Berichtigungs-
formular innerhalb von 
180 Tagen seit dem Ab-
schluss des Geschäftsjah-
res bei der ESTV gemeldet 
werden.  

Geht nach Ablauf von 240 
Tagen seit dem Jahresab-
schluss keine Berichti-
gungsabrechnung bei der 
ESTV ein, geht diese da-
von aus, dass die Quartale 
korrekt abgerechnet wur-
den und die Steuerperiode 
finalisiert ist.  

Für eine mögliche MwSt-
Revision sollten die Um-
satz- und Vorsteuerab-
stimmung sowie sämtliche 
Unterlagen im Zusam-
menhang mit Vorsteuer-
korrekturen bei Privatan-
teilen und gemischter 

Verwendung sowie alle 
Nachweise zu Vorsteuer-
kürzungen im Zusammen-
hang mit erhaltenen Sub-
ventionen 5 Jahre rückwir-
kend aufbewahrt werden.  
 
 

 
 
 

Radioempfangs-

gebühr für Compu-
terbesitzer ist rech-

tens 
 

Die Besitzer eines Compu-
ters mit Breitband–Inter-
netanschluss müssen Ra-
diogebühren zahlen. Laut 
Bundesverwaltungsgericht 
bieten multifunktionale 
Geräte dieser Art eine 
gleichwertige Vielfalt und 
Qualität beim Empfang 
von Programmen wie her-
kömmliche Radios. Hinzu-
nehmen ist laut Gericht 
auch, dass Unternehmen 
von den Radiogebühren 
befreit werden können, 
wenn sie ihren Mitarbei-
tern den Empfang über 
das Internet schriftlich 
verbieten. Eine Privatper-
son hingegen kann diese 
Möglichkeit nicht nutzen. 

Beim Radioempfang ge-
nügt das blosse Vorhan-
densein eines Breitband- 
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oder ADSL-Anschlusses 
und die entsprechende 
Software. Keine Rolle für 
die Gebührenpflicht spielt 
es laut Gericht, ob jemand 
über den Computer auch 
tatsächlich Radio hört. 

Der Entscheid kann noch 
beim Bundesgericht ange-
fochten werden. (Quelle: 

Urteil A-2811/2011 vom 

13.4.2012) ���� 
 

 
Restriktive Nut-

zungszwecke bei 
Geschäftsmieten 

vermeiden  
 
In Geschäftsmietverträgen 
ist der Nutzungszweck oft 
restriktiv formuliert. Dies 
schränkt den Mieter ein 
und ist ein Nachteil bei der 
Suche nach Ersatz und 
Untermietern.  

Regelmässig verlangen 
Vermieter die Angabe des 
Nutzungszwecks und über-
tragen diesen in den Miet-
vertrag. Nutzt der Mieter 
das Mietobjekt dann an-
ders als vereinbart, hat 
der Vermieter das Recht, 
wegen Vertragsverletzung 
zu kündigen und Schaden-
ersatz zu fordern.  

Auch bindet der Nutzungs-
zweck sowohl den Mieter 
als auch den Nach- oder 
Untermieter. Als Folge darf 
der Mieter die Mietsache 
nur an Nachfolger oder 
Untermieter weitergeben, 
die sich an die vereinbarte 
Nutzung halten. Das 
zwingt den Mieter bei ei-
nem eng formuliertem 
Nutzungszweck, einen 
Nachfolger aus genau 
demselben Segment vor-
zuschlagen, ansonsten der 
Vermieter seine Zustim-
mung zur Nach- oder Un-
tervermiete verweigern 
kann. 

Ein einmal festgelegter 
Nutzungszweck lässt sich 
nicht mehr einseitig ver-
ändern. Der Mieter muss 
die Mietsache zum abge-
machten Zweck für die 
ganze Vertragsdauer nut-
zen. Darüber hinaus sind 
Nachfolge oder Unter-
mieter aus anderen Bran-
chen ausgeschlossen, 
selbst wenn sie solvent 
und vertrauenswürdig 
sind. 

Deshalb ist es wichtig, bei 
einem Neuabschluss eines 
Vertrages auf einer weit-
gefassten Nutzungsbe-
stimmung zu bestehen. Es 
genügt, als Verwendungs-
zweck "Geschäftsraum", 
"Büros" oder "Verkaufs-
raum" anzugeben. Mehr 
braucht es nicht. Bei Ver-
kaufsräumen ist auf die 
Angabe von Warengrup-
pen zu verzichten. (Quel-

le: Verband der Geschäfts-

mieter) ���� 
 
 

 
 
 

Vorsicht bei der 
elektronischen Ein-

reichung von Ein-
gaben 
 
Wer seine Eingaben bei 
Behörden elektronisch ein-
reichen will, ist darauf an-
gewiesen, dass der Emp-
fänger die Voraussetzun-
gen für den Empfang sol-
cher Mitteilungen mittels 

einer separaten Adresse 
auf der von ihm verwen-
deten, anerkannten Zu-
stellplattform geschaffen 
hat.  

Ist dies nicht der Fall, 
kann der Rechtssuchende 
die Frist nicht durch Ver-
sand einer signierten E-
Mail an die gewöhnliche E-
Mail-Adresse der ent-
sprechenden Instanz wah-
ren. So geschehen im 
Kanton Bern, der als letz-
ter Kanton im April 2011 
noch nicht die technischen 
Voraussetzungen und Be-
dingungen geschaffen hat-
te, elektronische Eingab-
gen entgegen zu nehmen.  

Eingaben per Mail sind 
gemäss Bundesgericht 
nicht rechtsgültig, wenn 
sie nicht genau der vom 
Gesetz vorgegebenen 
Form entsprechen. (Quel-

le: BGE 5A_650/2011 vom 

27.1. 2012) ���� 
 
 

Kein Recht auf Son-
derprüfung bei der 

AG ohne GV 
 

Jeder Aktionär hat das 
Recht, der Generalver-
sammlung eine Sonder-
prüfung vorzuschlagen. 
Eine gerichtliche Durch-
setzung des Rechts auf 
Sonderprüfung ist wohl 
möglich, aber nie direkt − 
der Weg über die GV ist 
nötig.  

Auch die ausserordentliche 
GV zur Verlangung der 
Sonderprüfung muss ge-
richtlich erzwungen wer-
den, wenn sich der Ver-
waltungsrat dazu weigert. 
Oder der Aktionär muss 
auf die ordentliche GV 
warten. Alle Auskunfts- 
oder Einsichtsrechte müs-
sen ausgeübt werden, sei 
es gerichtlich oder sei es 



an der GV, bevor ein Ak-
tionär gerichtlich auf eine 
Sonderprüfung klagen 
kann. (Quelle: BGE 

4A_554/2011 vom 10.2. 

2012) ���� 
 

 
 

 

Digitalen Nachlass 
von Verstorbenen 

regeln 
 
Im Todesfall sind alle 
elektronisch gespeicherten 
Daten den Dokumenten 
auf Papier gleichgestellt, 
was bedeutet, dass sie mit 
den übrigen Vermögens-
werten auf die gesetz-
lichen oder testamenta-
risch bestimmten Erben 
übergehen. Weil digitale 
Daten nicht physisch vor-
handen sind, ist es für die 
Erben oder den Willlens-
vollstrecker teilweise un-
möglich, sie ausfindig zu 
machen und darauf zuzu-
greifen. Dies gilt vor allem 
für passwortgeschützte 
Rechner des Verstorbenen.  

Auch existieren von jeder 
Person digitale Hinterlas-
senschaften im Internet 
wie zum Beispiel persönli-
che Email-Konten, Profile 
auf Facebook, Twitter und 
Xing und anderen sozialen 
Netzwerken. Meistens ver-
weigern die Internetdiens-
te den Hinterbliebenen 
aufgrund datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen 
den Zugang zu den Profi-
len verstorbener Personen, 
zudem ist es schwierig, die 
bestehenden accounts zu 
löschen. Oft muss eine 

Kopie der Sterbeurkunde 
vorlegt werden, um das 
Profil des Verstorbenen in-
aktiv zu schalten. 

Es ist deshalb wichtig, die 
Zugriffsrechte auf elektro-
nische Verbindungen und 
Daten zu Lebzeiten schrift-
lich festzuhalten. Alle er-
forderlichen Informationen 
sollten in einem Testament 
festgehalten oder in einem 
Notfallplan notiert sein.  

In der Zwischenzeit haben 
sich auch Anbieter darauf 
spezialisiert, den digitalen 
Nachlass zu regeln. Sie 
verwalten die Passwörter 
von Internetnutzern und 
bewahren elektronische 
Dokumente verschlüsselt 
auf. Zudem führen sie alle 
Mutationen von Zugangs-
daten zu Online-Banking, 
Email-Konten und sozialen 
Netzwerkdiensten laufend 
nach und sichern auf 
Wunsch auch Geschäftsun-
terlagen und Fotos für die 
Erben. Im Todesfall des 
Internetnutzers begleiten 
sie die Erben oder den 
Nachlassverwalter bei der 
Verwertung der digitalen 
Hinterlassenschaft.  
 
 

 
 
 

Grundstückge-

winnsteuer: Keine 
Steuerausnahme 

bei spätem Verkauf 
 

Wer mit dem Erlös aus ei-
nem Liegenschaftsverkauf 
ein Ersatzobjekt finanziert, 
entgeht der Grundstück-
gewinnsteuer nicht zwin-
gend. Laut Bundesgericht 
kann kein Steueraufschub 
beansprucht werden, wenn 
das verkaufte Haus schon 
Jahre nicht mehr selbst 
bewohnt wurde. 

Der Besitzer eines Einfa-
milienhauses in Neuenburg 
war nach Hergiswil umge-
zogen, wo er zunächst ei-
ne Wohnung mietete. Sei-
ne Liegenschaft in der 
Westschweiz behielt er. 6 
Jahre später kaufte der 
Mann dann in Hergiswil ein 
Haus. Um den Erwerb zu 
finanzieren, verkaufte er 
kurz darauf seine Liegen-
schaft in Neuenburg. Auf 
dem dabei erzielten Ge-
winn wurde Grundstück-
gewinnsteuer erhoben. Zu 
Recht, wie nun auf Be-
schwerde des Mannes das 
Bundesgericht entschieden 
hat.  

Der Betroffene hatte ge-
stützt auf das Steuerhar-
monisierungsgesetz einen 
Steueraufschub verlangt. 
Dieser wird in denjenigen 
Fällen gewährt, bei denen 
der Erlös aus dem Verkauf 
der dauernd selbstgenutz-
ten Liegenschaft zum Kauf 
eines Ersatzobjekts in der 
Schweiz verwendet wird. 
Laut Bundesgericht kann 
im konkreten Fall nicht 
mehr von einer «dauernd 
selbstgenutzten Liegen-
schaft» gesprochen wer-
den, nachdem der Betrof-
fene das Haus zwar vor-
erst behalten, aber wäh-
rend Jahren nur noch als 
gelegentlichen Zweitwohn-
sitz genutzt hat.  (Quelle: 

BGE 2C_497/ 2011 vom 

15.3.12) ���� 
 

 



 
 

 

Verlustverrechnung 
bei Statuswechsel 

erlaubt 
 
Das Bundesgericht hat ei-
nen überraschenden Ent-
scheid zugunsten eines 
Steuerpflichtigen gefällt. 
Dabei ging es um ein Un-
ternehmen, das Vorjah-
resverluste, die unter dem 
Holdingregime entstanden 
waren, mit dem Gewinn, 
der nach dem Übergang 
zur ordentlichen Besteue-
rung angefallen war, ver-
rechnet hat. 

Das kantonale Gericht in 
Zürich liess das nicht gel-
ten und argumentierte, 
dass nur Verluste, welche 
im ordentlichen Regime 
angefallen sind, zur Ver-
lustverrechnung gebracht 
werden dürfen. Entspre-
chend seien nur Verluste 
absetzbar, die bei der Be-
rechnung des steuerbaren 
Reingewinns der Vorjahre 
nicht berücksichtigt wer-
den konnten. Weil aber bei 
Holdinggesellschaften gar 
kein steuerbarer Reinge-
winn zu ermitteln sei, 
könnten auch keine Ver-
luste berücksichtigt wer-
den. 

Das Bundesgericht gab 
nun dem Steuerpflichtigen 
Recht und wies die Argu-
mentation des Zürcher 
Kantonsgerichts ab. Es 
begründete seinen Ent-
scheid damit, dass im 

Kanton Zürich im Falle der 
Realisierung von Kapital-
gewinnen auf Beteiligun-
gen durchaus stille Reser-
ven steuerlich erfasst wer-
den, die an sich bereits 
unter dem Holdingstatus 
entstanden sind. Dies traf 
dann auch im vorliegenden 
Fall zu, da die Beteiligun-
gen der Steuerpflichtigen 
zu Anschaffungspreisen, 
allenfalls unter Bildung 
von Wertberichtigungen, 
aktiviert wurden. In die-
sem Fall erschien es dem 
Bundesgericht aber auch 
vertretbar, entsprechende 
Verlustvorträge noch steu-
erlich zu berücksichtigen. 
(Quelle: BGE 

2C_645/2011 vom 

12.3.2012) ���� 
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